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 Veröffentlicht am 26.11.1986

Norm

MRG §12 Abs3 Cb

Rechtssatz

Der Erwerber eines Unternehmens, dem die zum Unternehmen gehörenden Bestandrechte zur Ausübung vom Mieter

überlassen wurden, ist in den Schutzbereich des zwischen Vermieter und Mieter abgeschlossenen Bestandvertrages

im Umfang der den Vermieter tre5enden Instandhaltungsp6ichten einbezogen. Bei Verletzung dieser vertraglichen

P6ichten durch den Vermieter haftet dieser dem Erwerber des Unternehmens gegenüber für sein eigenes und auch

für das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen.
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